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Ratgeber

WohnrechtoderNutzniessung:Was istbesser füruns?
Geld Wir sind 74 und 71 Jahre alt und wohnen in unserem Einfamilienhaus. Wir möchten das Haus gern an unsere
Tochter überschreiben, darin aber wohnen bleiben. Dabei sind wir unschlüssig, ob wir eine Nutzniessung oder ein
Wohnrecht errichten sollen. Was ist die bessere Lösung? Wie sind die Steuerfolgen für uns und unsere Tochter?

Die Nutzniessung verleiht
Ihnen weiterhin den vollen
Genuss am Haus. Sie können
das Haus selbst bewohnen
oder es vermieten und Miet-
einnahmen erzielen. Auch das
Wohnrecht verleiht Ihnen die
Befugnis, weiter im Haus zu
wohnen. An Dritte vermieten
dürfen Sie es allerdings nicht.

Bei der Übertragung des
Hauses mit Einräumung der
Nutzniessung werden in der
Regel auch die Hypotheken an
die neuen Eigentümer übertra-
gen. Es kann aber vereinbart
werden, dass Sie weiterhin die
Hypothekarzinsen bezahlen.
Beim Wohnrecht übernehmen
in der Regel die neuen Besitzer
die Hypothekarzinsen.

Zu regeln ist ferner, wer die
laufenden Kosten des Hauses
trägt. Häufig wird festgelegt,
dass die nutzniessungs- bzw.
wohnrechtsberechtigen Perso-
nen die Heiz- und Nebenkos-
ten wie auch den gewöhnli-

chen, ordentlichen Unterhalt
übernehmen.

Die Übertragung des
Hauses löst insbesondere dann
keine Grundstückgewinn-
steuern aus, wenn sie im
Rahmen eines Erbvorbezuges
oder einer (gemischten) Schen-
kung erfolgt. Die Steuer wird
aufgeschoben. In den meisten
Kantonen fallen bei der Über-
tragung an die Tochter auch
keine Schenkungssteuern an.

Der Eigenmietwert wird den
nutzniessungs- oder wohn-
rechtsberechtigen Personen
zugerechnet. Sie müssen
diesen deshalb weiterhin als
Einkommen versteuern.

Die von Ihnen zu tragenden
Hypothekarzinsen können Sie
als Nutzniesser im Gegenzug
vom steuerbaren Einkommen
in Abzug bringen. Dasselbe gilt
für die Liegenschaftsunterhalts-
kosten, die Sie übernehmen. Sie
können die effektiven Kosten
oder die Pauschalbeträge zum
Abzug geltend machen. Ihre
Tochter kann ausserordentliche
Aufwendungen (wie die Kosten
einer umfassenden Renovation,
die sie vornimmt) von ihrem
Einkommen abziehen.

Vermögenssteuer
Als Nutzniesserin müssen Sie
das Haus als Vermögen versteu-
ern. Die Hypotheken können
Sie als Schulden vom steuerba-
ren Vermögen in Abzug bringen.

Beim Wohnrecht hingegen
gehört das Haus zum Vermögen
Ihrer Tochter. Sie kann die
Hypotheken abziehen. Ver-
schiedene Kantone kennen aber
eine abweichende Regelung.

VorzeitigerVerzicht
Verzichten Sie später entschä-
digungslos auf die Nutznies-
sung oder das Wohnrecht, hat
dies in den meisten Kantonen
keine Schenkungssteuerfolgen.

Bei einem entgeltlichen
Verzicht hängen die Steuerfol-
gen davon ab, ob eine einmali-
ge oder periodische Entschädi-
gung vereinbart wird. Die
Nutzniessung und das Wohn-
recht erlöschen mit Ihrem Tod.
Daraus ergeben sich keine
Steuerfolgen für die Tochter.

Welche Variante sinnvoller
ist, hängt oft von der finanziel-
len Situation der Eltern und
Kinder ab. Zum Beispiel, ob Sie
als Nutzniesser das Haus
später vermieten wollen, um

ihre Heimkosten bezahlen zu
können. Oder ab Sie über
genügend Einkommen verfü-
gen und Ihre Tochter finanziell
möglichst entlasten wollen. Ev.
lohnt es sich, mit einer Fach-
person die bestmögliche
Lösung zu finden.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Kurzantwort

Welche Variante sinnvoller ist,
hängt davon ob, wie Sie das Haus
nach der Eigentumsübertragung
nutzen wollen. Mit der Nutznies-
sung haben Sie mehr Rechte,
aber auch mehr Pflichten. Die
Entscheidung hängt darum oft
von der finanziellen Situation
der Eltern und Kinder ab. (heb)

Lic. iur. Barbara Sramek
Rechtsanwältin und dipl. Steuer-
expertin, Voser Rechtsanwälte
KIG; www.voser.ch
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Hochdorf:Vernünftige
Lösung fürdieUmfahrung
«Umfahrung Hochdorf: Hohe
Kosten dämpfen Chancen»,
Ausgabe vom 3. Dezember

Der Kanton Luzern hat vom
Bund den Auftrag, 27 500
Hektaren Fruchtfolgeflächen
zu erhalten. Dieser Auftrag zur
Erhaltung unserer Lebens-
grundlagen ist wichtig. Wir
sollten nicht – wie es zum
Beispiel im «erfolgreichen»
Kanton Zug geschieht – den
halben Kanton zubauen und
einen Grossteil der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen
zerstören. Nun wird auch für
Hochdorf eine grosse Südwest-

umfahrung geprüft. Eine
überdimensionierte «Lösung»
mitten im Seetal, das nicht zu
den Entwicklungsachsen des
Kantons gehört.

Vernünftigerweise haben
sich die Leute um Kantonsin-
genieur Gregor Schwegler
nicht für diese grosse Umfah-
rung, sondern für Anpassun-
gen auf den bestehenden
Strassen als beste Variante
ausgesprochen. Es ist sehr zu
hoffen, dass der Kanton auf
dieser Linie bleibt.

BeatMeister,
Hochdorf

Er ist wohl auf der Suche nach einem guten Winterquartier. Hoffent-
lich wird er bald fündig, kalt ist es ja. Leserbild: Vinzenz Blum, Egolzwil

Igel im Buchenlaub

WeitereVerzögerungbeidigitalerVignette
«Autobahnzugang: E-Vignette
bremst Aktionen nicht»,
Ausgabe vom 6. Dezember

Verwundert lese ich, dass das
Bundesamt für Zoll und Grenz-
sicherheit (BAZG) die Einfüh-
rung der E-Vignette ein weite-
res Mal verschiebt. Bereits vor
vier Jahren wurde man vertrös-
tet. Dann hiess es 2022, nun
sei es vielleicht 2023, aber
sicher erst nach dem 31. Januar
und auch nur, wenn der Bun-
desrat im Frühling entschieden
habe.

Es ist ja grundsätzlich völlig
egal, ob wir den Kleber Jahr für
Jahr von Hand auf die Wind-
schutzscheibe kleben. Erschre-
ckend ist, dass es die Schweiz
nicht schafft, ein völlig über-
schaubares Problem wie die
Einführung der digitalen
Autobahnvignette innert

sinnvoller Zeit zu lösen. Län-
der wie die Slowakei, Rumä-
nien, Österreich und Slowe-
nien haben sie schon seit
Jahren. Auch in weiteren
Bereichen der Digitalisierung
hat sich die Schweiz nicht
gerade Lorbeeren geholt. Das
Bundesamt für Gesundheit
verlangte Anfang Pandemie
Daten via Fax, obwohl diese
Art der Datenübertragung in
der Schweiz aus naheliegenden
Gründen grösstenteils nicht
mehr verwendet wird.

Das elektronische Patien-
tendossier ist seit über 20
Jahren in der Planung und
jeder weiss, dass es ein sehr
teurer Rohrkrepierer wird.

In der aktuellen Energie-
krise reiben wir uns die Augen,
weil wir gar nicht wissen, wer
wo und wie viel Energie produ-
ziert oder verbraucht. Soft-

ware-Beschaffungen oder
Software-Eigenentwicklungen
führen beim Bund in regelmäs-
sigen Abständen zu Skandalen
und Projektabbrüchen.

Ich frage mich, ob dies
Unfähigkeit, Unvermögen oder
schlicht Ignoranz geschuldet
ist. Die Bundesverwaltung wird
jährlich grösser, die Qualität
der Arbeit verbessert sich aber
für den Steuerzahler nicht
merklich. Man sieht dagegen
einen BAZG-Chef als ehrgeizi-
gen Macher, der sich gerne mit
Umstrukturierungen profiliert
und ohne Plan alles Personal
des BAZG bewaffnen will, es
aber nicht schafft, innerhalb
von fünf Jahren die E-Vignette
einzuführen. Das macht mich
nachdenklich.

ThomasKaeslin,
Horw

Fussball:Demut
ist jetztangesagt
Zur Niederlage der Schweiz
gegen Portugal in Katar

6:1 – gut so! Mammon, riesige
Sportarenen und Ehrgeiz
reichen nicht. Innere Werte
sind nun zu pflegen: Demut,
Bescheidenheit, Verzicht. Dazu
rät uns das Resultat vom
Dienstagabend. Freuen wir
uns, dass es so ist, und streben
wir in diesen Tugenden Welt-
klasse an.

BrunoBacher, Luzern

Feier imzufestlich
erleuchtetenSaal
«Weihnachtsbeleuchtung:
Stadt ist schöner ohne Licht»,
Ausgabe vom 30. November

In einer Fernsehsendung über
die Feier zu den Bundesrats-
wahlen wurde ein weihnacht-
lich geschmücktes und be-
leuchtetes Hotel in Bern ge-
zeigt. Das hat mir sehr zu
denken gegeben. Wie kann es
sein, dass Luzern alles tut, um
Strom zu sparen, und auch
keine Weihnachtsbeleuchtung
hat – auch, weil der Bund uns
zum Stromsparen drängt?
Unsere Landesregierung aber
trifft sich in einem hellen Saal
mit Christbaum, um zu feiern.
Das ist ein komplett falsches
Zeichen an die Bevölkerung.

FranziskaGraf, Luzern

Billettsteuer:KleinerBeitrag
anSport-undKulturbauten
«Krienser Finanzen:
Silberstreifen am Horizont ist
sichtbar»,
Ausgabe vom 23. November

Am 29. Januar 2023 stimmt die
Stadt Kriens ab über die Anpas-
sung des Reglements zu den
Billettsteuern. Das Stadtparla-
ment und die Mitte hatten der
Abschaffung von Privilegien
Einzelner zugestimmt. Mit der
Ausweitung der Billettsteuer
will der Stadtrat Mehreinnah-
men von rund 150 000 bis
200 000 Franken generieren.
Neu würden auch lokale Orga-
nisationen steuerpflichtig,
wenn sie bei Veranstaltungen
Besuchereinnahmen von mehr
als 10 000 Franken verzeich-
nen. In der Zwischenzeit stellt
der Stadtrat auch in Aussicht,
Junioren-Tickets von der
Billettsteuer auszunehmen.
Denkbar sei, nachträglich

einen entsprechenden Verord-
nungsartikel zu erlassen.

Dieses Vorgehen unter-
stützt die Mitte klar: «Wir
kämpfen seit Jahren um gesun-
de Stadtfinanzen. Damit wir
dieses Ziel erreichen können,
brauchen wir auch Mehrein-
nahmen.» Mit einem Ja zur
Billettsteuer entrichten die
Besuchenden von Sport- und
Kulturveranstaltungen einen
kleinen Beitrag an die Infra-
struktur, welche die Anlässe
erst möglich macht.

Michèle Albrecht,
Einwohnerrätin dieMitte Kriens

Adresse für Leserbriefe

Die E-Mail-Adresse für Leser-
briefe lautet forum@chmedia.ch.

Bitte fassen Sie sich kurz, damit
möglichst viele Briefe Platz ha-
ben. Ihr Schreiben sollte höchs-
tens 1900 Zeichen umfassen.
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